
Geburtsjahresgruppen Entspricht in etwa der Altersgruppe 
2006 – 2010 unter 21 Jahre 
2002 – 2005 21 bis 24 Jahre 
1997 – 2001 25 bis 29 Jahre 
1992 – 1996 30 bis 34 Jahre 
1987 – 1991 35 bis 39 Jahre 
1982 – 1986 40 bis 44 Jahre 
1977 – 1981 45 bis 49 Jahre 
1967 – 1976 50 bis 59 Jahre 
1957 – 1966 60 bis 69 Jahre 

1956 und früher 70 Jahre und älter 
 

Die Stimmabgabe für die einzelnen Parteien wird nach Geschlecht und sechs Geburtsjahresgruppen 
ausgewertet. Zur Vereinfachung der richtigen Stimmzettelausgabe und der Auszählung für die 
statistischen Zwecke ist auf dem Stimmzettel am oberen Rand vor dem Aufdruck der betreffenden 
Altersgruppe nach Geschlecht ein Großbuchstabe eingedruckt. Dieser Aufdruck ist jedoch keiner 
Einzelperson zugeordnet und lässt keinen Rückschluss auf die Stimmabgabe einzelner Personen zu: 

Unterscheidungsaufdruck auf dem Stimmzettel Entspricht in etwa der 
Altersgruppe 

A. männlich, 
divers 
oder ohne  
Angabe im 
Geburtenregister 
geboren 

2002 – 2010 unter 25 Jahre 
B. 1992 – 2001 25 bis 34 Jahre 
C. 1982 – 1991 35 bis 44 Jahre 
D. 1967 – 1981 45 bis 59 Jahre 
E. 1957 – 1966 60 bis 69 Jahre 
F. 1956 und früher 70 Jahre und älter 
    
G.  

 
weiblich, 
geboren 

2002 – 2010 unter 25 Jahre 
H. 1992 – 2001 25 bis 34 Jahre 
I. 1982 – 1991 35 bis 44 Jahre 
K. 1967 – 1981 45 bis 59 Jahre 
L. 1957 – 1966 60 bis 69 Jahre 
M. 1956 und früher 70 Jahre und älter 

 

Gemäß § 22 Abs. 3 des Personenstandsgesetzes kennt das Recht drei mögliche Eintragungen zum 
Geschlecht im Geburtenregister (männlich, weiblich und divers) sowie die Möglichkeit, den 
Geschlechtseintrag offen zu lassen (ohne Angabe). Aufgrund der zu erwartenden geringen Fallzahlen 
der Geschlechtsausprägung „divers“ bzw. „ohne Angabe“ werden diese – zur Gewährleistung des 
Wahlgeheimnisses und des Persönlichkeitsschutzes mit der Ausprägung „männlich“ gemeinsam 
erhoben und ausgewertet. 

 

Wer wertet die Ergebnisse aus? 

Die Auszählung der Wählerverzeichnisse und Stimmzettel muss in strikt getrennten Bereichen 
erfolgen. So erfolgt die Auswertung der Stimmzettel für die repräsentative Wahlstatistik nicht in den 
Gemeinden oder gar Wahllokalen, sondern örtlich und zeitlich davon getrennt im Statistischen 
Landesamt.  

 


